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Zukunft des barrierefreien Nahverkehrs im Hohenlohekreis 
 

Seit Jahren bemüht sich der Landkreis zusammen mit den für den NVH – 

Nahverkehr Hohenlohekreis tätigen Verkehrsunternehmen verstärkt Niederflurbusse 

zur Beförderung mobilitätseingeschränkter Fahrgäste einzusetzen. 

 

Seither war es üblich und möglich, dass diese Busse soviel Rollstuhlfahrer befördern, 

wie auf den dafür vorgesehen Flächen Platz fanden. Allerdings gab es für die 

mitfahrenden Rollstuhlnutzer keine Sicherheitsvorkehrungen. 

 

Durch die EU-Richtlinie 2001/85/EG wurde u.a. auf Initiative der europäischen 

Behindertenverbände vorgeschrieben, das insbesondere für sogenannte Klasse-1-

Busse (Stadtlinienbusse) ein barrierefreier Zugang und eine sichere Beförderung für 

mobilitätseingeschränkte Personen und Rollstuhlnutzer erfolgen muss. 

 

Deshalb schreibt die Richtlinie für Stadtlinienbusse mindestens einen Stellplatz für 

Rollstuhlnutzer, mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen vor, der in den 

Zulassungspapieren eingetragen sein muss. Bei der Anschaffung und Zulassung 

neuer Busse wurde in der Folge nur diese Mindestanforderung erfüllt. Begründung 

hierfür ist in der Regel, das durch jeden zusätzlichen Rollstuhlplatz vier Sitzplätze 

verloren gehen würden, und dies wirtschaftlich nicht vertretbar wäre.  

 

In der Praxis sind nunmehr Fälle aufgetreten, bei denen mehrere Rollstuhlnutzer mit 

einem der EG-Richtlinie entsprechenden Bus befördert werden wollten, dieser Bus 

jedoch nur die Mindestanforderung erfüllte und nur mit einem entsprechenden 

Stellplatz ausgerüstet war. Die Fahrer der Busse haben dann die Mitfahrt von mehr 

als einem Rollstuhlnutzer unter Hinweis auf die STVZO abgelehnt. Die Ablehnung 

erfolgte auch dann wenn ausreichend Stellfläche für einen weiteren Rollstuhlfahrer 

vorhanden war. Diese Ablehnung einer Beförderung wurde von den Betroffenen 

natürlich als eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung empfunden      

 

Parlamentarische Kreise, Behindertenvertreter, aber auch der Verband deutscher 

Verkehrsunternehmen (VDV) forderten deshalb eine Änderung der Bestimmungen 

dahin gehend, das auch in Bussen, die nur die Mindestanforderungen erfüllen, 



weitere Rollstuhlnutzer dann mitgenommen werden dürfen, wenn ausreichende 

Stellflächen für diese vorhanden sind. 

 

Diese Forderung wurde in einen Referentenentwurf zur Änderung straßen-

verkehrsrechtlicher Vorschriften aufgenommen, zu dem in Kürze das Anhörverfahren 

eingeleitet wird. Bereits am 15.März diesen Jahres hat das Bundesverkehrs-

ministerium, im Einvernehmen mit den Ländern, durch eine Veröffentlichung im 

Verkehrsblatt, dazu aufgefordert, es weiterhin zu ermöglichen, dass weitere 

Rollstuhlfahrer die befördert werden möchten, die ansonsten immer schon üblichen 

Stellplätze benutzen zu lassen. Allerdings umfasst diese Stellungnahme 

unverständlicherweise nur Busse mit Klasse 1-Zulassung, und setzt auch nur die 

Abstrafung durch Kontrollorgane aus ,wenn doch mehr wie ein Rollstuhlfahrer 

befördert wird.    

 

Problematisch bleibt jedoch die Haftungsfrage. Deshalb hat der Verband deutscher 

Verkehrsunternehmen  die Verlautbarung im Verkehrsblatt vom 15.3.08 zwar 

begrüßt, empfiehlt aber seinen Mitgliedern aus Haftungsgründen weiterhin nur die 

Beförderung von maximal einem Rollstuhlfahrer oder den Hinweis darauf , das die 

Beförderung gegebenenfalls auf eigene Gefahr des Rollstuhlfahrers erfolgt. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden :  
Die verbindliche Richtlinie der EU, dass in allen Klasse-1- Bussen mindestens ein 

Stellplatz für Rollstuhlfahrer vorzuhalten ist, ist sehr positiv zu bewerten, da sie in 

vielen Regionen für Rollstuhlfahrer eine Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten 

zum öffentlichen Nahverkehr  darstellt. 

 

Negativ ist jedoch die Auslegung und Interpretation dieser Richtlinie, insbesondere in 

Verbindung mit der deutschen StvZo, in der Form, dass mindestens ein Stellplatz 

gleichzusetzen wäre, mit nur einem Stellplatz, und deshalb unabhängig vom 

Platzangebot nur ein Rollstuhlfahrer befördert werden könne.  

 

Wir sind deshalb der Ansicht, dass auch Menschen mit Behinderung, genauso wie 

Menschen ohne Behinderung einen selbstverständlichen uneingeschränkten 



Anspruch auf Beförderung haben. Sollte dies nicht gewährleistet sein, wäre dies ein 

klarer Verstoß gegen das AGG (Allgemeines Gleichstellungsgesetz).    

 

Zahlreiche regionale Verkehrsunternehmen, z.B. in Sachsen, Niedersachsen oder 

Hessen haben dies verstanden und gemeinsam mit Behindertenverbänden 

Lösungen erarbeitet, die diesem Anspruch weiterhin gerecht werden.   

 

Um die an sich zu begrüßende EU-Richtlinie auch im Hohenlohekreis nicht zum 

Nachteil von Menschen mit Behinderung werden zu lassen, bedarf es gemeinsamer 

Anstrengungen von Politik, Behindertenverbänden und Interessenverbänden, zu 

denen wir durch unsere Veranstaltung beitragen möchten.     

 

 

 

 

    

 

   

 



 

04.04.2008 

VDV-Rundschreiben/Stadtbusse

"Restrisiko bei der Beförderung von Rollstuhlfahrern" 

(bsk-hewi/bsk-pr) In seinem Rundschreiben 3/2008 vom 26.3.08 reagiert der 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf die Verlautbarung im 
Verkehrsblatt vom 15.3.08. Der VDV begrüßt zwar die Verlautbarung 
ausdrücklich, betont aber auch, daß im Hinblick auf mögliche Haftungsfragen 
ein "Restrisiko bei der Beförderung von Rollstuhlfahrern auf nicht im 
Standard der EU-Busrichtlinie ausgestatteten Plätzen" verbliebe.  

Bis zu einer gesetzlichen Änderung will der VDV nicht uneingeschränkt dazu 
raten, in Bussen, die nach dem 12.2.2005 (Stichtag der EU-Busrichtlinie) 
zugelassen worden sind, mehr Rollstuhlfahrer mitzunehmen, als im 
Fahrzeugschein vermerkt und im Fahrzeug angeschrieben sind. Der VDV 
schlägt folgenden Kennzeichnung des gesicherten Rollstuhlstellplatzes vor: 
"Dies ist ein nach der EG-Richtlinie 2001/85/EG gesicherter Stellplatz für 
Rollstuhlnutzer. Eine Beförderung von Rollstuhlnutzern, die nicht auf diesem 
Stellplatz vorgenommen wird, erfolgt auf Basis einer Verlautbarung des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (VkBl.S.138) 
und kann nur auf eigene Gefahr durchgeführt werden." Die VHH 
(Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein) fahren danach leider wieder genau nach 
der Regelung vor der Verlautbarung im Verkehrsblatt. 

Nach telefonischer Auskunft von Dipl.-Ing. Thomas Remmler, Leiter der 
Angebotsplanung VHH, wurde die Dienstanweisung an die Fahrer sogar noch 
verschärft. Auch in vor Februar 2005 zugelassenen Stadtbussen wird jeweils 
nur ein Rollstuhlfahrer mitgenommen - obwohl diese Busse nicht von der EU-
Regelung betroffen sind. Begründung: Man könne den Fahrgästen nicht 
erklären warum sie in einigen VHH-Bussen fahren dürften und in anderen 
nicht. „Es ist zu vermuten, daß andere Verkehrsunternehmen im Bundesgebiet 
ähnlich verfahren“ befürchtet BSK-Expertin Heike Witsch. Der BSK bittet 
alle Betroffenen eindringlich: Teilen Sie uns unter E-Mail heike.witsch@bsk-
ev.org mit, wie die Verkehrsbetriebe in Ihrer Region die Beförderung von 
Rollstuhlnutzern in Stadtbussen handhaben. Eine Übersicht ermöglicht es, die 
verantwortlichen Politiker erneut anzusprechen. 

 

BSK e.V. Pressestelle, Altlrautheimer Straße 20, 74238 Krautheim, Tel.: 06294 4281 25, Fax: 06294 42 81 19, 
Email: pressearbeit@bsk-ev.org, Internet: www.bsk-ev.org 
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Pressemitteilung 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

18. April 2008 

 

Mitnahme von Rollstuhlfahrern in Bussen des HVV 

 
Der HVV hat sich in Abstimmung mit dem Senatskoordinator für die 
Gleichstellung behinderter Menschen Hamburgs sowie Vertretern der 
Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e. V. und  
den Busunternehmen auf eine einheitliche Regelung zur Mitnahme von 
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern in den Bussen geeinigt: 
 

- In den älteren Bussen bis Baujahr 2005 werden ab 1. Mai 2008 wieder 
von allen Verkehrsunternehmen mehrere Rollstuhlfahrer 
mitgenommen. Diese Fahrzeuge sind an den weißen Piktogrammen im 
Einstiegsbereich zu erkennen (Abbildung 1). 

- Vorerst kann in den neuen Fahrzeugen ab Baujahr 2005 auch weiterhin 
jeweils nur ein Rollstuhlfahrer mitgenommen werden. In den XXL-Bussen 
stehen jeweils zwei Plätze für Rollstuhlfahrer zur Verfügung. Diese Busse 
sind mit blauem Piktogramm gekennzeichnet (Abbildung 2). Nach 
geltender Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist eine Mitnahme von 
mehr als einem Rollstuhl nur mit erheblichen Haftungsrisiken bei einem 
Unfall für Verkehrsunternehmen und/oder Rollstuhlbenutzer möglich.  
 

 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) plant 
deshalb, kurzfristig die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zu ändern, damit 
auch in den neuen Fahrzeugen wieder mehrere Rollstuhlbenutzer befördert 
werden können.  
 
Hintergrund: 
Seit dem letzten Jahr werden nur noch so viele Rollstuhlfahrer befördert, wie 
Rollstuhl-Aufstellplätze in den Fahrzeugpapieren der Busse vermerkt sind. In 
neueren Fahrzeugen ist dies im Regelfall nur noch ein Platz. Hintergrund ist die 
Aufnahme der Vorschriften einer EU-Richtlinie in die deutsche Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung. Die EU-Richtlinie definiert die allgemeinen 
Sicherheitsanforderungen an Busse und Rollstuhlplätze und ist seit 2005 
verbindlich. 
 
 
 

Hamburger  

Verkehrsverbund GmbH 

Steindamm 94 

D-20099 Hamburg 

E-mail: presse@hvv.de 

Internet: www.hvv.de 

 

Pressestelle: Ina Luderer 

Telefon: (0 40) 32 57 75 - 128 

Telefax:  (0 40) 32 57 75 - 819 
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Abbildung 1: Beförderung von mehreren Rollstühlen 
 
 

 
 
 
 
 
Abbildung 2: Beförderung von nur einem Rollstuhl – Ausnahme XXL-Bus 
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